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Der Beitrag arbeitet heraus, dass die 
hergebracht im Gebäudesektor verfolg
ten Steuerungskonzepte angesichts der 
Steuerungsvorgaben des Unionsrechts 
einer grundlegenden Weiterentwick
lung bedürfen: 

Wie bereits in der Vergangenheit geben 
auch die neugefassten und geänderten 
Steuerungsvorgaben des Unionsrechts 
den Einsatz unterschiedlicher Instru
mente vor, die im Verbund zusammen
wirkend die für den Gebäudesektor aus
geformten Steuerungsziele erreichen 
sollen. Mit dem „Fit for 55“-Paket sind je
doch nicht nur die vielbeachteten Min
destvorgaben für die Gesamtenergieef
fizienz (MEPS) für Nichtwohngebäude 
hinzugekommen. Denn ganz gleich, ob 
der Gesetzgeber zur Steigerung der Mo
dernisierungsrate auf dieses Instrument 
auch für Wohngebäude setzt oder auf 
das Europäische Emissionshandelssys
tem 2 (EHS 2) hofft, müssen zur Siche
rung einer hinreichenden Modernisie
rungstiefe weitergehende ordnungs
rechtliche Mindestanforderungen an die 
Gesamtenergieeffizienz sowie Mindest
werte für die Nutzung erneuerbarer 
Energien nach einer größeren Renovie
rung eingeführt werden. Daraus ergibt 
sich auch, dass das im Recht der Wär
mewende überkommene und durch 
das „Heizungsgesetz“ nochmals ver
tiefte Auseinanderfallen der Anforde
rungen an die Energieeffizienz auf der 
einen und an die Nutzung erneuerbarer 
Energien auf der anderen Seite ein 
Stück weit überwunden werden muss, 
um passgenauer aufeinander abge
stimmte Anforderungen einzuführen. 

Sollten nämlich auch Mindestwerte für 
die Nutzung erneuerbarer Energien 
festgelegt werden, wären nach einer 
größeren Renovierung regelmäßig 
nicht länger nur die geltenden Mindest
standards für die betroffenen Bauteile 
einzuhalten, sondern auch eine energe
tische Bewertung des Gesamtgebäudes 
vorzunehmen. Fördermittel werden da
neben weiterhin notwendig bleiben. 
Ihre Vergabe muss jedoch deutlich ver
stärkt auf die vom Unionsrecht vorgege
benen Zielgruppen ausgerichtet wer
den, sodass sie sich oftmals weniger als 
Anreize denn als Kompensationen dar
stellen müssen. 

Kernergebnisse  

▶ Die Gebäuderichtlinie (EPBD) verlangt 
die Einführung von MEPS für Nicht
wohngebäude. Für Wohngebäude be
steht angesichts des einzuhaltenden 
Pfads für die schrittweise Renovierung 
des Bestands eine gesteigerte Begrün
dungspflicht, wenn auf dieses Instru
ment verzichtet werden soll. 

▶ Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(RED III) verlangt verpflichtende Min
destwerte für die Nutzung erneuerba
rer Energien sowohl nach dem Hei
zungsaustausch als auch nach „größe
ren Renovierungen“. Die 65-Prozent-
Anforderung des Gebäudeenergiege
setzes ist daher auszuweiten. 

▶ Das Unionsrecht gibt eine bedarfsge
rechtere Fördermittelvergabe und die 
Beseitigung „divergierender Anreize“ 
(etwa durch die Modernisierungsum
lage) vor, um auch die sozialen Fragen 
der Wärmewende zu adressieren. 


